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durch das gesellschaftliche Gericht zu 
erwarten ist, der Sachverhalt vollstän
dig aufgeklärt, der Täter nicht Auslän
der und die Übergabe nicht unzweck
mäßig ist (vgl. OGNJ 1972/7, S. 209). 
Entscheidend ist die erzieherische Ziel
setzung und Wirksamkeit des Verfah
rens, nicht der Arbeitsaufwand (vgl. 
BG Suhl, NJ 1972/14, S. 428). Daher hat 
das Gericht vor Erlaß eines Strafbefehls 
immer zu prüfen, ob die Sache dem 
Grad ihrer Gesellschaftswidrigkeit und 
der Persönlichkeit des Beschuldigten 
nach zur Übergabe an ein gesellschaft
liches Gericht geeignet ist (vgl. Stadt
gericht Berlin, Hauptstadt der DDR, NJ 
1972/1, S. 24).

7. Die Übergabeentscheidung muß
verständlich die erforderlichen Angaben 
über die wesentlichen Umstände der 
Tat und der Persönlichkeit des Täters 
enthalten (vgl. § 59 Abs. 2 StPO, § 24 
Abs. 2 SchKO u. § 32 Abs. 2 KKO). Dazu 
gehören:
— eine zusammenfassende Darstellung 

des Sachverhalts und der vorliegen
den Beweismittel,

— eine Einschätzung der Handlung un
ter Angabe des verletzten Strafge
setzes,

— eine tatbezogene Einschätzung der 
Persönlichkeit des Täters,

— die Darlegung der entwicklungsbe
dingten Besonderheiten bei Jugend
lichen, insbesondere jener Faktoren, 
aus denen sich die Schuldfähigkeit 
(§ 66) ergibt,

— die Gründe für die Übergabe,
— Hinweise auf Ursachen und Bedin

gungen der Handlung, der Schaden
ersatzantrag und die Anschrift des 
Geschädigten unter Hinweis auf die 
Rechtsgrundlage für die Wiedergut
machungspflicht,

— Hinweise auf eine evtl. Empfehlung 
an das zuständige Organ zum Entzug 
der Fahrerlaubnis, wenn es sich um 
eine Straftat handelt, die der Täter 
als Führer eines Kraftfahrzeuges be
gangen hat.

Bei Antragsdelikten (§ 2) ist sichtbar zu 
machen, ob die Sache auf Grund eines 
Antrags des Geschädigten oder wegen 
Bejahung des öffentlichen Interesses 
strafrechtlich verfolgt wird.
(Zum Inhalt der Übergabeentscheidung 
vgl. OGR1 26 Ziff. 1.2.1. bis Ziff. 1.2.6., 
Ziff. 5.2. u. OGR128, Ziff. 3.2.1. bis 
Ziff. 3.2.6., Ziff. 7.2.1.).

8. Bei Vorliegen der Voraussetzungen 
des Abs. 1 ist die Übergabe aller Verge
hen möglich. Es ist nicht erforderlich, 
daß die Übergabe an ein gesellschaftli
ches Gericht auch in der konkreten 
Strafrechtsnorm als Maßnahme der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit auf
geführt wird. Werden jedoch in der 
Strafrechtsnorm nur Strafen mit Frei
heitsentzug angedroht (z. B. §§ 121 u. 
126), so werden diese Handlungen in der 
Regel nicht für eine Übergabe geeignet 
sein, weil sie generell erheblich gesell
schaftswidrig sind.

9. In Abs. 2 werden die wichtigsten 
von den Konflikt- und Schiedskommis
sionen beratenen Gruppen von Straf
taten beispielhaft aufgeführt. Diese 
Aufzählung trägt orientierenden Cha
rakter. Neben den allgemeinen Krite
rien des Abs. 1 und der Aufzählung in 
Abs. 2 wird in einer Reihe von Tatbe
ständen des Besonderen Teils die Über
gabe ausdrücklich als mögliche Sank
tion angeführt. In diesen Fällen sollte 
die Übergabe vorrangig geprüft wer
den.

10. Nach Abs. 3 ist in die Prüfung der 
Übergabe eines Vergehens auch einzube
ziehen, ob Verpflichtungen eines Ar
beitskollektivs, einer Hausgemeinschaft, 
einer Brigade oder eines anderen Kol
lektivs zur Erziehung des Rechtsverlet
zers vorliegen, die die Wirksamkeit der 
Beratung erhöhen können. Diese Be
stimmung ist in engem Zusammenhang 
mit den Übergabekriterien nach Abs. 1 
zu prüfen. Liegt z. B. eines der Über
gabekriterien, wie vollständig aufge-
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